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Wir sind eine der führenden Kanzleien im Bereich Erneuerbare Energien in Deutschland. 
In einem Marktumfeld mit stetig zunehmender Regulierungsdichte beraten wir alle 
Stufen der Energiewertschöpfungskette, von der Erzeugung über den Transport bis zum 
Verbrauch. Wir bieten Full Service-Beratung entlang aller Phasen eines Erneuerbare-
Energien-Projektes. Von der Planung und Finanzierung, der Gestaltung sämtlicher 
Projektverträge und der Beratung zu allen erforderlichen Genehmigungen bis zum Bau 
und Verkauf oder Erwerb.

Einer unserer Beratungsschwerpunkte liegt dabei in der 
Projektentwicklung für Erneuerbare-Energien-Projekte 
und Energiespeicher. Unser mehr als 20-köpfiges Team, 
das an allen unseren deutschen Standorten vertreten 
ist, verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Bera-
tung komplexer Projektplanungen insbesondere bei der 
Flächensicherung, der Begleitung von Bauleitplanun-
gen und Fachgenehmigungsverfahren und der regula-
torischen Aufstellung des Projekts von der Sicherstellung 
des Netzanschlusses bis zur Teilnahme an der EEG-Aus-
schreibung.

Gemeinsam mit unseren Expert:innen aus den Bereichen 
Energietransaktionen, Energierecht, Anlagenbau und Im-
mobilienrecht bieten wir umfassende rechtliche Beratung 
im Rahmen aller Ihrer Erneuerbare-Energien-Projekte.

Besonders im Blick halten wir für Sie dabei die sich stän-
dig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen. Seien 
es Zielvorgaben zur Steuerung von Freiflächen-Solar-
energieanlagen in Landesentwicklungs- und Raumord-
nungsplänen, die neu aufgesetzte Ausweisung von 
Windenergiegebieten nach dem WindBG, die best-
mögliche Ausnutzung der im Umbruch begriffenen 
Außenbereichsprivilegierungen für Solar, Agri-PV und 
Wasserstoffspeicher oder die Umsetzung von Batterie-
speichern, die bislang über kein eigenes Fachplanungs-
recht verfügen und in das bestehende System integriert 
werden müssen: Unsere Expert:innen begleiten Sie dank 
langjähriger Erfahrung auch durch komplexe gesetz-
liche Neuregelungen und unterstützen Sie bei der Prü-
fung und Optimierung Ihrer Planungsvorhaben. 

Number of Renewables and 
Cleantech Deals & Projects 2023

Aggregated installed capacity 
advised 2023

>110
>10 GW

 Legal Adviser by Number of M&A  
 Deals Worldwide

Rank 5

Öffentliches Recht für Erneuerbare-Energien-Projekte

https://www.taylorwessing.com/de/


Unsere Beratungsleistungen
Wir sind eine der führenden Marktadressen für öffentlich-rechtliche Beratung im 
Rahmen von Erneuerbare-Energien-Projekten und Energiespeichern und decken hier 
insbesondere die Themen Onshore Wind, Solar PV, Batteriespeicher und Wasserstoff ab. 

Wind
Ausgerechnet zu der Zeit, in der eine Vielzahl von An-
lagen erstmals zum Repowering ansteht, wird auch die 
Windenergie-Planung rechtlich auf völlig neue Füße 
gestellt. Die Windenergiegebiete nach dem WindBG 
ersetzen die bisherige planungsrechtliche Grundlage, 
die EU steuert über die Novelle der Erneuerbare Ener-
gien-Richtlinie erstmals tief ins materielle Recht hinein 
und der nationale Gesetzgeber novelliert zeitgleich zu-
dem noch das Immissionsschutzrecht.

Wir begleiten Sie beim Umgang und bestmöglicher 
Nutzung der Neuregelungen zur Fortführung Ihrer WEA-
Tätigkeit unter anderem bei:

	n der Schaffung des erforderlichen Planungsrechts 
und Vorbereitung von Stellungnahmen zur Auswei-
sung der Windenergiegebiete nach dem WindBG,

	n der Vorbereitung der Antragsunterlagen einschließlich 
Durchführung aller notwendigen Umweltprüfungen 
von UVP über Artenschutz bis hin zu Natura 2000,

	n der Kommunikation mit Behörden, TÖB, der Öffent-
lichkeit und insbesondere mit Umweltverbänden,

	n der Durchführung des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens,

	n der Umsetzung natur- und artenschutzrechtlicher Auf-
lagen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, 

	n dem Monitoring des Projekts über seine gesamte 
Lebensdauer,

	n Repowering-Vorhaben unter Berücksichtigung gel-
tender Genehmigungs- und Prüfungserleichterungen.

Batteriespeicher
Keine Energiewende ohne Speicher. Energiespeicher 
nehmen an der Schnittstelle zwischen volatiler Erzeu-
gung und Verbrauch eine Pufferfunktion ein und leis-
ten mit dieser Flexibilität einen wertvollen Beitrag zur 
Transformation des Energiemarkts. Gerade Batterie-
speichern kommt dabei eine immer größere Bedeutung 
zu. Neben technologischen und regulatorischen Ele-
menten sind es vor allem auch umweltrechtliche Anfor-
derungen, die es bei der Errichtung eines Batteriespei-
chers zu beachten gilt. 

Wir begleiten Sie insbesondere bei:

	n der Identifizierung der für Ihr Vorhaben relevanten 
Genehmigungserfordernisse etwa aus dem BImSchG, 
der StörfallVO, dem WHG, der AwSV und dem UVPG,

	n der bauplanungsrechtlichen Umsetzung, sei es in 
bestehenden Gewerbe- und Industriegebieten oder 
durch Neuaufstellung von Bebauungsplänen,

	n der Überprüfung Ihrer technischen Ausführungspla-
nung auf Übereinstimmung mit den geltenden bau-
ordnungs- und sonstigen gefahrenabwehrrechtlichen 
Erfordernissen,

	n der Realisierung von Anlagenkombinationen (Wind+ 
Speicher, Solar+Speicher), insbesondere hinsichtlich 
der bestmöglichen Ausschöpfung im BauGB vorge-
sehener Privilegierungstatbestände,

	n der Kommunikation mit Behörden und TÖB, für die 
der Themenbereich Batteriespeicher oftmals ein 
völlig neues Aufgabenfeld darstellt.
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Wasserstoff
Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft. Potenzial 
und Begeisterung sind groß, doch die (flächendecken-
de) Infrastruktur steht noch am Anfang. Anders als im 
Wind- und Solarbereich erfordert der (rechtliche) Um-
gang mit Ammoniak und Wasserstoff als Gefahrstoffen 
Erfahrung im technischen und stoffbezogenen Umwelt-
recht, bei der Durchführung von Umweltverträglichkeits-
prüfungen und im Umgang mit komplexen immissions-
schutzrechtlichen Störfallbetrieben. 

Durch unsere jahrelange Erfahrung aus der chemischen 
Industrie und bei zahlreichen Wasserstoffprojekten kön-
nen wir Ihnen genau diese Erfahrung bieten und beglei-
ten Sie bei:

	n der Identifizierung der für Sie relevanten Geneh-
migungserfordernisse etwa aus den Bereichen 
BImSchG, UVPG, StörfallVO, WHG und AwSV,

	n der Erstellung der Antragsunterlagen einschließlich 
der Vorbereitung der (für jeden Elektrolyseur und Spei-
cher erforderlichen) Umweltverträglichkeitsprüfung,

	n der Durchführung des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einschließlich der bei  
gefahrstoffbezogenen Vorhaben oftmals heraus-
fordernden Kommunikation mit Anwohnern und 
Umweltverbänden,

	n der Errichtung von Leitungsinfrastruktur, auch im 
Planfeststellungsverfahren,

	n der Begleitung der Anlage über den gesamten  
Lebenszyklus insbesondere im Hinblick auf die Ein-
haltung der immissionsschutzrechtlichen Betreiber-
pflichten und den Umgang mit behördlichen Auflagen.

Solar
Die Umsetzung von Solarenergieprojekten gehört seit 
Entstehung des deutschen Marktes zu unseren Kern-
kompetenzen. Die Nachfrage nach geeigneten Flächen 
steigt und der – vermeintlich – wachsende Konflikt zwi-
schen landwirtschaftlicher Nutzung und Solarenergie 
veranlasst immer mehr Landesregierungen und regio-
nale Planungsträger zu umfassenden Neuregelungen. 
Gleichzeitig beginnt der Gesetzgeber, die planungs-
rechtlichen Privilegierungen für Solarenergieanlagen 
nach und nach dem Windbereich anzugleichen, neue 
Solar-Konzepte wie Agri-, Biodiversity- und Floating-PV 
nehmen an Bedeutung zu.

Wir begleiten Sie auch innerhalb dieser sich ständig 
wandelnden Rahmenbedingungen kompetent und si-
cher beispielsweise bei:

	n der Aufstellung von Bauleitplänen,

	n der Lösung umweltfachlicher Konflikte, z.B. in den Be-
reichen Arten- und Naturschutzrecht, Natura 2000, 
Wasserrecht und Denkmalrecht sowie der Überprü-
fung entsprechender Fachgutachten,

	n der Kommunikation mit Behörden, Umweltverbänden, 
Umweltfachgutachtern und der Öffentlichkeit,

	n der umfassenden Absicherung Ihres Projekts in ding-
licher und schuldrechtlicher Hinsicht, z.B. mit dem 
Entwurf von (Muster-)Reservierungsvereinbarungen, 
Nutzungs- und Kaufverträgen und der Überprüfung 
bereits geschlossener Vereinbarungen,

	n der vertraglichen und genehmigungsrechtlichen Um-
setzung von Agri-PV-Vorhaben insb. nach der DIN 
SPEC 91434 einschließlich der Verankerung in Bauleit-
plänen und Baugenehmigungen und der langfristi-
gen Sicherstellung der Flächenbewirtschaftung,

	n der energiewirtschaftsrechtlichen Aufstellung ihres 
Projekts, etwa bei der Kommunikation mit dem Netz-
betreiber, der Herstellung des Netzanschlusses, der 
Teilnahme an EEG-Ausschreibungen und der Ver-
marktung des erzeugten Stroms, z.B. auch durch den 
Abschluss von PPAs,

	n dem Entwurf und der Verhandlung von EPC-Verträ-
gen zur Errichtung des Projekts durch einen General-
unternehmer.
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Ausgewählte Referenzen
Mandant  Mandat  
International tätiges 
Energieerzeugungsunternehmen

Beratung beim Erwerb eines Batteriespeicher-Pilotprojekts sowie der wei-
teren Umsetzung und Einholung der erforderlichen umweltrechtlichen Ge-
nehmigungen.

International tätiges 
Energieerzeugungsunternehmen

Beratung beim Eintritt in den deutschen Markt, insbesondere zur planungs-
rechtlichen Umsetzung von Agri-PV und Biodiversity-PV und dem Umgang 
mit Dauergrünland im landwirtschaftsrechtlichen und naturschutzrechtli-
chen Sinne.

Planungsträger der öffentlichen 
Hand

Planung und Umsetzung mehrerer raumbedeutsamer Infrastrukturvorha-
ben einschließlich der Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, 
Natura 2000- und Artenschutzprüfungen, der Erstellung von Landschafts-
pflegerischen Begleitplänen, Fachbeiträgen zur Wasserrahmenrichtlinie 
und CO2-Bilanzierungen.

Politischer Akteur Beratung bei der Neuaufstellung eines Landesentwicklungsplans insbeson-
dere hinsichtlich der überregionalen Steuerung von PV-Freiflächenanlagen.

Deutsches 
Technologieunternehmen

Beratung bei der Planung und genehmigungsrechtlichen Umsetzung einer 
bundesweiten dezentralen H2-Versorgungsinfrastruktur.

International tätiger 
Projektentwickler für Erneuerbare- 
Energien-Projekte

Begleitung mehrerer Bebauungsplanverfahren für PV-Freiflächenanlagen, 
darunter sowohl klassische Ausführungen als auch großformatige Agri-PV-
Projekte.

International tätiger 
Projektentwickler für Erneuerbare- 
Energien-Projekte

Planungs-, genehmigungs- und energierechtliche Beratung bei der 
 Umsetzung einer Batteriespeicher- und Agri-PV-Pipeline im Umfang von 
mehreren hundert MW, darunter mehrere Batteriegroßspeicher mit projekti-
erten Leistungen von 250-300 MW.

International tätiger 
Projektentwickler für Erneuerbare- 
Energien-Projekte

Beratung bei der Aufstellung des Bebauungsplans einschließlich Begleitung 
der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung für einen 200 MW PV-Park als Be-
standteil eines Sektorenkopplungsprojekts (Biomethanol, Fernwärme).

International tätiger 
Projektentwicklerfür Erneuerbare- 
Energien-Projekte

Beratung bei der Realisierung von Batteriespeicherprojekten, insbesondere 
Begleitung der Baugenehmigungsverfahren, Kommunikation mit den Be-
hörden vor Ort, Durchsetzung des Baurechts.

Bundesweit agierender 
Projektentwickler für Erneuerbare- 
Energien-Projekte

Begleitung des Baugenehmigungsverfahrens für ein Batteriespeichervorha-
ben, insbesondere Prüfung der Brandschutz- und AwSV-Gutachten und Be-
ratung zur Einhaltung der relevanten umweltrechtlichen Vorschriften.
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Ihr Team

Sehr gute Verhandler und hervorragende Fach- bzw. 
Marktkenntnis: Verhandlungen in enger Abstimmung 
mit dem Mandanten – detaillierte Marktkenntnis.

Legal 500 Umwelt- und Planungsrecht 2023

Planungs- und Umweltrecht

Projektentwicklung und Anlagenbau

Energiesektor

Immobilienrecht

JUVE 2023/2024

Die Kollegen von Taylor Wessing verfügen über 
sehr fundierte Branchenkenntnis und verstehen 
es dadurch, in kürzester Zeit maßgeschneiderte 
Lösungen anzubieten. Die Zusammenarbeit mit den 
Inhouse-Kollegen läuft reibungslos und ist stets sehr 
professionell.

Legal 500 Energiesektor 2022

Taylor Wessing arbeitet sehr mandantenorientiert, die 
Kollegen/Innen dort sind jederzeit für ihre Mandanten 
ansprechbar, bei sehr kurzen Reaktionszeiten. Für alle 
anstehenden Themenfelder hat die Kanzlei Anwälte 
mit Spezialwissen, die umfassende Beratung für 
sämtliche Rechtsgebiete anbieten.

Legal 500 Energiesektor 2022
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Aktuelle Insights zu allen rechtlichen Themen rund um Erneuerbare-Energien-Projekte finden Sie auch in unserer Reihe 
Powerplay. https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2021/05/q-and-a-energy-and-infrastructure
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